
Der Gemeinderat möge beschließen:
                                                                                                                          

● Die Gemeinde Aßling finanziert die Sanierung oder den Neubau nur, wenn diese 
voll und ohne Einschränkungen über die gesamte Nutzungsdauer über das 
Gebäude verfügen kann. 

● Vorausgesetzt der langfristige Bedarf ist festgestellt und die Maßnahme ist 
grundsätzlich gesetzeskonform.

Begründung:

Es macht für die Gemeinde keinen Sinn, wenn sie ein Gebäude finanziert ohne dieses voll 
umfänglich nutzen zu können. 
Da Gebäude üblicher Weise für eine Nutzungsdauer von über 50 Jahre erstellt werden 
und keine zuverlässige Prognose zur Nutzung über diesen Zeitraum möglich ist, darf es 
keine Nutzungseinschränkung geben.

Mit freundlichen Grüßen

Angy Heilmann                                   

An  
Herrn Bürgermeister
Werner Lampl
Bahnhofstr. 1
85617 Aßling
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Angy Heilmann
Boschertweg 6
85617 Aßling
Tel.: 08092 32743
Email: heilmann-eibl@t-online.de

Andreas Keipp
Bahnhofstraße 9, 85617 Aßling
Tel: 08092 – 862 160
Email: caipysbiobuehne@freenet.de
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